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SICH ERH EITSDATEN BLATT
(REACH Verordnung (EG) Nr. 190712006 - Nr.453/2010)

ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZVI'. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidenti f ikator

Produktname : Nettoyant vitres pour foyers et inserts Glasreiniger für Feuerräume und Einsätze
Produktcode : SGCN002

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Unternehmen : Pyrofeu. lmporteur
Adresse :Zl dela peyrol iöre - BP 100, 84403, APT, France. MS-Baumaterial ien AG
Telefon : 04.90.04.66.01. Fax : 04.90.04.66.07. Kornweg 10 5605 Dott ikon
Contact: qualite@pyrofeu.com Tel: 056 / 624 27 2! Fax: 056 | 624 21. 14

1.4. Notrufnummer: +33 (0)4.91.75.25.25. Tel: 145 Tox_Zentrum Zürich
GesellschafUUnternehmen : INRS / ORFILA htto://www.centres-antiooison.net

ABSCHNITT 2 : MöGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Erfüf lt die Richtlinie (EG) Nr. 127212008 und deren Adaptationen.

Atz- auf die Haut, Kategorie 1A (Skin Corr. 1A, H314).
Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 (Aquatic Chronic 3, H412).
Dieses Gemisch birgt kein physikalisches Risiko. Siehe Empfehlungen zu anderen Produkten vor Ort.

Erfüllt die Vorschriften 67/548/EWG, 1999/45/EG und deren Adaptationen.

Atzend (C, R 35).
Dieses Gemisch birgt kein physikalisches Risiko. Siehe Empfehlungen zu anderen Produkten vor Ort.
Dieses Gemisch stellt keine Gefährdung für die Gesundheit dar, außer bei eventueller Grenzwertüberschreitung am Arbeitsplatz (siehe Abschnitt
3 und B).
Dieses Gemisch birgt kein Umweltrisiko. Unter normalen Verwendungsbedingungen ist keine umweltschädliche Wirkung bekannt oder
vorhersehbar.

2.2. Kennzeichnungselemente

Das Gemisch ist ein Reinigungsmittel (siehe Abschnitt  15).
Erfüf lt die Richtlinie (EG) Nr. 127212008 und deren Adaptationen.

Gefahrenpiktogramme .

Signalwort:
GEFAHR
Produktidentiflkatoren :
019-OO2-OO-B KALIUMHYDROXID
EC 931-329-6 AMTDES, CB-18 (EVEN NUMBERED) AND C18-UNSATD., N, N-B|S(HYDROXYETHYL)
Gefahrenhinweise :
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise - Al lgemeines :
P101 lst ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P1O2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Sicherheitshinweise - Prävention :
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Sicherheitshinweise - Reaktion :
P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort

ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
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p305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene

Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen- Weiter spülen.

Sicherheitshinweise - Entsorgung :

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen /

internationalen Vorschriften.

2.3. Sonstige Gefahren

Die Mischung enthält keine "sehr besorgniserregenden Stoffe" (SVHC) >= O,1 oÄ veröffentlich durch die Europeen Chemical Agency (ECHA)

gemäss dem Arlikel 57 des REACH: http://echa.europa.eu/frlcandidatelist-table

Die Mischung entspricht nicht den an den PBT- und vPvB-Mischungen angewandten Kriterien, entsprechend dem Anhang Xlll der

REACH-Richtlinie (EG) Nr. 1907 12006.

ABSCHNiTT 3 : ZUSAMMENSEiZUHC/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2. Gemische

Zusammensetzung :

iäenääääön-- i'(iö\27aroos
rNDEX: 019-002-00-8 CnSöö, Cnsoz
CAS:1310-58-3  Dgr
E C : 2 1 5 - 1 8 1 - 3 Acute Tox. 4.H3O2
REACH: :Skin Corr .  14,  H314

01 -21 19487 136-33
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,ECi 252-104-2
: i
REACH:

, 0 1 - 2 1 1 9 4 5 0 0 1 1 - 6 0

I
D IPROPYLENEGLYCOLMON

OMETHYLETHER-iNDEX:-6oaö7a-00-1 -lötiöoe,GHsos,eiöoz
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r STOT RE 2, H373

01-21 19488930-28 i  Skin lrr i t .  2. H315

I  e y e  O a . . 1 ,  H 3 1 8

, DIETHANOLAMf N j. .,
Angaben zu bestandteilen :

[1] Stoff für den es Aussetzungsgrenzwerte am Arbeitsplatz gibt.

ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN
lm Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einen Arzt konsultieren.

Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund zuführen.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen :

Verkehr das Oofer an die frische Luft

Nach Augenkontakt :

Sofort mehrere Minuten bei geöffneten Augenlidern mit viel Wasser ausspÜlen.

Wenn die Reizung anhält, sollte ein Augenarzt kontaktiert werden.

Nach Hautkontakt :

Kontaminierte Kleidung und Haut gründlich mit Wasser.

Nach Verschlucken :
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Einen Arzt aufsuchen und ihr zeigt das Etikett.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretend€ Symptome und Wirkungen

Keine Angabe vorhanden.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNTTT5: MAßNAHMENZUR BRANDBEKAMPFUNG :

Nicht entzündbar.

5.1. Löschmittel

Angemessene Löschmittel an den lokalen Bedingungen und an der benachbarten Umwelt benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Aufgrund seiner korrosiven Wirkung auf Metalle nombreus, Handlungen durch Freisetzung von Wasserstoff begleitet wird, kann die Lösung eine

Quelle von Feuer und Exolosion.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Referenten sind mit Atemschutzgeräte autonomen lsolatoren.

ABscHNlTT6;MAßNAHMENBE.uNBEABslcHT|GTERFRElsETzuNG
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Schuumaßnahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen.

Für Rettungspersonal

Das Einsatzpersonal muss mit angemessener persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet sein (siehe Abschnitt 8).

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Eindringen in die Kanalisation oder in Gewässer verhindern.
Bericht schwappt an die zuständigen Behörden in Übereinstimmung mit den Vorschriften.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Enthalten und zu erfassen, die Flucht mit nicht brennbarem Material, zB Sand, Erde, Vermiculit, Kieselgur in Fässern zur Entsorgung der Abfälle.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Ziffern 8 und 13 für weitere lnformationen.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

Für die Räumlichkeiten, in denen mit dem Gemisch gearbeitet wird, gelten die Vorschriften für Lagerstätten

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Keine Angabe vorhanden.

Hinweise zum sicheren Umgang :

Für den persönlichen Schutz, siehe Abschnitt 8.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unvefträglichkeiten

Keine Angabe vorhanden.

Verpackung

Produkt stets in einer Verpackung aufbewahren, die der Original-Verpackung entspricht.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 8 ; BEGRENZUNG UND ÜBTRMCHUNG DER EXPOSITIONIPERSöNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1. Zu überwachende Parameter

Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz :
-- Ellgpgische u n ion (2_!!!/1 6 1 lE Vr_?0061 1 5i EG-, 2000/3e I EG, ea | 24 | EG)

C A S v r v E - m g i ; s : ; V M i - p p m . V L i - m g i l . c ' j v l e - p p m : i i n w e i s e

, .- - AcctH-rLV (A",rgüaäa cili{ääi;ic9t;inmeÄtäiinäirstriär nygiö;ists, rnresrroto Limit Vätues, iotol :

j 9 . !9 : : i : i , 83 : |

111-42-2 ,21011-e :- l
- Belgien (Arrötd du 19i05/2009,2010):
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lÄ".erkuÄgd- 

*-j

ä+söö-sa-a 50 mr/m3 310 mg/m3 1(t) iöre, eÜ 
=

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzmaßnahmen wie persönliche Schutzausrüstungen

Piktogramm(e) für obligatorisches Tragen von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) :

@@@
- Schutz für Augen/Gesicht

Bei jeder Verwendung ist eine der Norm EN 166 entsprechende SchuEbrille mit seitlichem Schutz zu tragen.
- Handschutz

Geeignete chemikalienbeständige Schutzhandschuhe gemäß Norm EN 374 venvenden.
- Körperschutz

Geeignete SchuEkleidung tragen.
- Atemschutz

Wenn die Arbeitnehmer mit höheren Konzentrationen die Grenzwerte für die Exposition, sie müssen mit den entsprechenden Masken und
zugelassen werden-

nescHNiff ö : iuvsrxrlrscHE üND CneuiSönE ErcEilööHÄFtEN
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben :

,-'-e *'-Ll qIE (:!:1 0_!9 r)
i  1.06 +f 0.02
I tosicn

10.1. Reaktivität

Sehen Sie die folgenden Abschnitte.

1 0.2. Chemische Stabilität

Dieses Gemisch ist bei Einhaltung der in Abschnitt 7 empfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Lagerung stabil.

1 0.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine Angabe vorhanden.
1 O.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine Angabe vorhanden,

1 0.5. Unverträgliche Materialien

Fernhalten von :
- Metallen
Starke Säuren.

1 0.6. Gefährliche Zersetsungsprodukte

Keine Angabe vorhanden.
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ABSCHNITT 1{ : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Kann zu irreversiblen Hautschädigungen führen, wie zum Beispiel einersichtbaren, durch die Epidermis bis in die Dermis reichenden, Nekrose in
Folge einer Exposition für eine Dauer von bis zu 3 Minuten.
Reaktionen aufAtzwirkungen sind durch Geschwüre, Blutungen, blutige Verschorfungen und, am Ende eines Beobachtungszeitraums von 14
Tagen, als Verfärbung durch Ausbleichen der Haut, kahler Stellen und Narben gekennzeichnet.

11.1.1. Stoffe

Akute toxische Wirkung :

AMIDES, C8-18 (EVEN NUMBERED) AND C18-UNSATD., N, N-BIS(HYDROXYETHYL)
Oral : LD50 > 2000 mg/kg

Art : Ratte

Dermal : LD50 > 2000 mg/kg
Art : Kaninchen

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut :

AMIDES, C8-18 (EVEN NUMBERED) AND C18-UNSATD., N, N-BIS(HYDROXYETHYL)
Stimulationstest der Lymphknoten : Nicht sensibilisierend.

Art : andere

Keimzellmutagenität :

AMIDES, C8.18 (EVEN NUMBERED) AND C18-UNSATD., N, N-BIS(HYDROXYETHYL)
Mutagenese (in vivo) : Negativ.

OECD Guideline 474 (Mammalian EMhrocyte Micronucleus Test)

Mutagenese (in viho) : Negativ.
Art: Bakterien
OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)

11.1 .2 .  Gemisch

Für das Gemisch sind keine toxikoloqischen Informationen vorhanden.

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.

12.1. Toxizität

A werden starke Konzentration von den unheilvollen Wirkungen, die auf pH zurückzuführen sind, auf der Fauna und der Flora beobachtet.

12. '1.1. Substanzen

AMIDES, C8-18 (EVEN NUMBERED) AND C18-UNSATD., N, N-BIS(HYDROXYETHYL)
Toxizität für Fische : LC50 = 2.4 mg/l

Expositionsdauer: 96 h

NOEC = 0.32 mg/l
Expositionsdauer : 28 days

EC50 = 3.2 mg/l
Exposit ionsdauer: 48 h

Expositionsdauer : 21 days

ECr50 = 18.6 mg/l
Exposit ionsdauer :72 h

NOEC = 2 mg/l
Exposit ionsdauer :72 h

Toxizität für Krebstiere :

Toxizität für Algen :

12.1.2. Gemische

Für das Gemisch sind keine Informationen zur aouatischen Toxizität vorhanden.
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

12.2.1. Stoffe

AMIDES, C8-18 (EVEN NUMBERED) AND C18-UNSATD., N, N-BIS(HYDROXYETHYL)
Biologischer Abbau : Es ist keine Angabe bezüglich des biologischen Abbaus vorhanden, die

Substanz gilt daher als nicht schnell abbaubar.

1 2.3. Bioakkumulationspotenzial

12.3.1. Stoffe

AMIDES, CB-18 (EVEN NUMBERED) AND C18.UNSATD., N, N-BIS(HYDROXYETHYL)
b 3 . J OBioakkumulation : BCF =

12.4. Mobilität im Boden

Keine Angabe vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Angabe vorhanden.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Keine Angabe vorhanden.

Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefährdung (WGK) :

WGK 1 (VwVwS vom 27 lO7 12O05, KBws) : Schwach wassergefährdend.

ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Abfälle des Gemischs und/oder ihr Behältniss sind entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG zu entsorgen.

1 3.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer einleiten.

Abfälle :

Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken für Mensch und Umwelt, insbesondere fürWasser, Luft, Böden, Fauna und Flora erfolgen.
Entsorgung oder Verwertung gemäß gültiger Gesetzgebung vorzugsweise durch einen zugelassenen Abfallsammler oder einen
Entsorgungsfachbetrieb.
Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abfälle nicht in der Umwelt entsorgen.

Verschmutzte Verpackungen :

Behälter nur restentleert entsorgen. Etikett(en) auf dem Behälter nicht entfernen.
Rückgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

ABSGHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

Das Produkt muß in Übereinstimmung mit den ADR-Bestimmungen für den Straßenverkehr, RID-Bestimmungen für den Bahntransport,
IMDc-Bestimmungen für den Seetransport, ICAO/IATA-Bestimmungen für den Lufttransport befördert werden (ADR 2013 - IMDG 2012 -

tcAo/tATA 2014).

14 .1 .  UN-Nummer

1814

1 4.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

UN 1 B1 4=KALIUMHYDROXIDLÖSUNG

1 4.3. Transportgefahrenklassen
- Einstufung :

8
'l 4.4. Verpackungsgruppe

il l

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

ADRYRID Klasse 'Kode PG 'Gefahr-Nr EmS LQ Dispo. EQ
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c 5  t l r l  8  8 0  
, 5 1  

E 1  3  : E

IMDG Klasse 2.  GZ-Nr.  PG LQ ems Oispo.  EQ

8

IATA Klasse 2. GZ-NI. PG Passagier Passagier Fracht Fracht Anm. EQ
r 8

8 - ilr Y841 1 L nS ÄS0S El

Zu beschränkten Mengen s iehe OACI/ IATA Abschni t t  2.7.  sowie ADR und IMDG Kapi te l  3.4.

Zu ausgenommenen Mengen s iehe OACI/ IATA Abschni t t  2.6.  sowie ADR und IMDG Kapi te l  3.5.
'14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang ll des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 15 : RECHTSVORSCHRIFTEN

15.'1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Informationen bezüglich der Klassifizierung und der Etikettierung sind in Abschnitt 2 Alg:

Die folgenden Richtlinien wurden berüchsichtigt:
Richtlinie 67/548/EWG und seine Anpassungen
Richtl inie 1999/45/EG und seine Anpassungen
- Verordnung (EG) Nr. 127212008 in ihrer geänderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 48712013
- Verordnung (EG) Nr. 127212004 in ihrer geänderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 75812013
- Verordnung (EG) Nr. 127212008 in ihrer geänderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 94412013
- Verordnung (EG) Nr. 127212008 in ihrer geänderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 60512014

Informationen bezüglich der Verpackung:

Verpackungen müssen mit einem kindergesicherten Verschluss versehen sein (siehe Verordnung (EG) Nr. 127212008, Anhang ll, Teil 3).
Verpackungen müssen mit einem ertastbaren Warnzeichen versehen sein (siehe Verordnung (EG) Nr. 127212008, Anhang ll, Teil 3).

- Besondere Bestimmungen :

Keine Angabe vorhanden.
- Etikettierung von Reinigungsmitteln (Verordnung EG Nr.648/2004,907120061 :

- unter 5 %: Phosohate
- unter 5 %: nichtionische Tenside

Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefährdung (WGK) :

Wassergefährdungsklasse : Schwach wassergefährdend WGK 1 (VwVwS vom2710712005, KBws)

1 5.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 16:  SONSTIGE ANGABEN

Da wir über die Arbeitsbedingungen des Benutzers keine Informationen besitzen, beruhen die Informationen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kenntnisse und dem nationalen und EG-Regelwerk.
Ohne schriftliche Anweisungen zur Handhabung im Vorfeld, darf das Gemisch nur für die in Rubrik 1 genannten Veruuendungen eingesetzt
werden.
Der Anwender ist dafür verantwortlich, dass alle notwendigen Maßnahmen getroffen werden zur Einhaltung gesetzlicher Forderungen und lokaler
Vorschriften.
Die lnformationen des vorliegenden Sicherheitsdatenblattes sind als eine Beschreibung der Sicherheitsanforderungen für dieses Gemisch zu
betrachten und nicht als Garantie für dessen Eigenschaften.
Diese ergänzt die technischen Nutzung, aber nicht ersetzen. Die darin enthaltenen Angaben basieren auf den aktuellen Stand unserer
Kenntnisse über die betroffene Ware, zum angegebenen Zeitpunkt. Sie werden in gutem Glauben. Die Aufmerksamkeit der Benutzer wird
darüber hinaus darauf hingewiesen, dass die eventuelle Gefährdung wenn ein Produkt benutzen zu anderen Zwecken als denen, für die es
bestimmt ist.
Sie entbindet in keinem Fall  den Benutzer zu kennen und an der Anwendung der Texte zur Regelung ihrer Tätigkeit.  Er wird unter seiner
alleinigen Verantwortung Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Nutzung des Produkts er.
rechercher
Die Gesamtheit der Vorschriften, die lediglich das Ziel, den Empfänger zur Erfüllung der Verpflichtungen, die bei der Venvendung des Produkts
gefähdich. Diese Aufzählung ist nicht als vol lständig und entbindet den Empfänger sicherzustel len qudventuel lement andere ihm obl iegenden
Pflichten nicht wegen der Texte andere als die für den Besitz und die Handhabung des Produkts für die er allein verantwortlich .
rechercher

Erfüllt die Vorschriften 67/548/EWG, 1999/45/EG und deren Adaptationen.

Gefahrensymbole :
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Enthält :
019.OO2-OO-8 KALIUMHYDROXID
Gefahrenhinweise :
R 35 Verursacht schwere Verätzungen.
Sicherheitshinweise :
S 112 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, SchuEhandschuhe und SchutzbrilleiGesichtsschutz

tragen.
S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Wortlaut der in Abschnitt 3 erwähnten Hinweise H. EUH und R :

naoz cesunoneitssönäotiCn nei Verschlucken.
H314 Verursacht icnwerÄ veratzungen der Haüt und schweie Äügänscnaoen.
HS1S Verursacht Hauireizungen.
HiiS Verursacht scnweie ÄugenscnaOen.
Ha73 Kann die Organe scnaOigen bei längerer oder wiederholtei Eiposition.
H411 Giftig für Wässerorganismen, mit langfristiger Wirkung.
R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R 35 Verursacht schwere Verätzungen.
R 38 Reizt die Haut.
R 41 Gefahr ernster Augenschäden.
R 48122 GesundheitsschäOtictr: Cefanr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

Abkürzungen :

ADR : Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse
IMDG : lnternational Maritime Dangerous Goods.
IATA : lntemational Air Transoort Association.
OACI : I ntemationale Zivilluftfahrt-Organisation.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefährdungsklasse.
GHS05 :Atzwirkung
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